
Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Aufnahme von Schülerinnen und 

Schülern in öffentliche allgemeinbildende Schulen  

 

Vom 26. Januar 2011 

 

Aufgrund des § 6a Absatz 8 in Verbindung mit § 92 des Bremischen Schulverwaltungsgeset-

zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2005 (Brem.GBl. S. 280, 388,399; 

2008 S. 358—223-b-1), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Juni 2009 

(Brem.GBl. S. 237) geändert worden ist, wird verordnet: 

 

Artikel 1 

Die Verordnung über die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in öffentliche allgemein-

bildende Schulen vom 13. November 2009 (Brem.GBl. S. 520—223-b-10) wird wie folgt ge-

ändert: 

 

 

 

1. § 8 Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

 

„Nach Ablauf der Anmeldefrist gestellte oder nicht bis zum Ablauf der Anmeldefrist 

begründete und glaubhaft gemachte Härtefallanträge werden nicht mehr berücksich-

tigt.“ 

 

2. Nach § 13 wird folgender § 13a eingefügt: 

 

„§ 13a 

Annahmefrist bei gleichzeitiger Anmeldung in Schulen in freier Trägerschaft 

 

(1) Ersatzschulen in freier Trägerschaft teilen die bei ihnen in die Sekundarstufe I neu 

aufgenommenen Schülerinnen und Schüler jeweils bis spätestens zum 15. Februar jeden 

Jahres gemäß § 56a des Bremischen Schulgesetzes durch Übersendung der Anmeldung 

einschließlich einer Erklärung der Erziehungsberechtigten, dass sie damit nicht am Auf-

nahmeverfahren für öffentliche Schulen teilnehmen wollen, mit. 

(2) Abweichend von § 8 Absatz 3 Satz 1 erhalten die Erziehungsberechtigten der Schüle-

rinnen und Schüler, die eine Erklärung nach Absatz 1 nicht abgegeben haben und die 

nach Durchführung des Verfahrens nach diesem Abschnitt mit ihrem Erst-, Zweit- oder 
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Drittwunsch gleichzeitig in einer öffentlichen Schule hätten aufgenommen werden kön-

nen, eine Nachricht über den Ausgang des Verfahrens. Sie müssen innerhalb einer Frist 

von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Nachricht erklären, dass sie den Platz anneh-

men. Erklären sie dies nicht innerhalb der Frist, wird der Platz an Bewerberinnen und 

Bewerbern nach der Rangfolge der Warteliste gemäß § 4 vergeben.“  

 

Artikel 2 

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 

 

 

 

Bremen, den 26. Januar 2011          

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft 

In Vertretung 

 


